
Kompensation des geplanten Eingriffs - Flurstücke 92/298
Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern, sonstige Bepflanzungen: 
Flurstück 92: Bäume (Obstgehölze)
Flurstück 298: Heckenpflanzung (Feldgehölzhecke)

Erhaltung von Bäumen, Sträuchern, sonstige 
Bepflanzungen: Bäume, Hecken
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1. Planungsrechtliche Regelungen
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Planzeichenerklärung

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der Satzung

Grenzverlauf Bestand, Klarstellungslinie lt. Klarstellungssatzung, 
Gemeinde Wachau, Ortsteil Seifersdorf, 18.06.2003

Baugrenze, geplanter Baukörper; Gartenhaus/Garage 
mit Anbau (WC), Grundfläche ca. 9x10 m, Anbau ca. 2x2 m

Verkehrsfläche (geplante Zuwegung); Rasengittersteine Hauptstraße 22  01454 Radeberg

Gemeinde Wachau

Ergänzungssatzung "Tina-von-Brühl-Straße 8"
Gemarkung Seifersdorf, Flurstück 92
Tina-von-Brühl-Straße 8
01454 Wachau/OT Seifersdorf, Landkreis Bautzen

Entwurf vom 13.06.2025         Plangröße: DIN A2         M 1:500 (im Original)

Plangrundlage:
Flurstücksgrenzen mit Flurstücksnummer, Luftbild

GeoSN, dl-de/by-2-0, Datenabfrage: 01.11.2024

Planzeichnung Landkreis Bautzen, Gemarkung Seifersdorf

Flächenanteile Flurstücke 92/298
Klarstellungssatzung, Fläche Flurstück, 
gesamt = 3.500 m²

1: Fläche Teilbereich Bestand 
innerhalb Klarstellungslinie
= 2.630 m²
2: Fläche Erweiterungs-
bereich Ergänzungssatzung 
= 870 m²
3: Fläche, Bestand, 
anteilig Flurstück 298 = 250 m²

H/B = 420 / 594 (0.25m²) Allplan 2024

Die Gemeinde Wachau erlässt auf Grund des § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 und Abs. 5 des 
Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 
2017 (BGBl. I S. 3634) und der Sächsischen Gemeindeordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62) folgende Ergänzungssatzung:
 
 
§ 1  Geltungsbereich
Die Satzung gilt für das Flurstück 92 der Gemarkung Seifersdorf. Die Grenze des 
räumlichen Geltungsbereichs der Satzung ist in der Planzeichnung dargestellt.
 
 
§ 2  Zulässigkeit von Vorhaben
Innerhalb der in § 1 festgelegten Grenzen der Ergänzungssatzung richtet sich die 
planungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nach § 34 
BauGB. Innerhalb der festgesetzten Baugrenze ist Wohnbebauung einschließlich der 
notwendigen Garagen, Stellplätze und Nebenanlagen zulässig. Stellplätze und 
Nebenanlagen sind auch außerhalb der Baugrenze zulässig.
 
 
§ 3  Grünordnerische Festsetzungen
Sämtliche vorhandene und ausreichend vitale Gehölze im Grundstück werden zur 
Erhaltung festgesetzt. Sie sollen bis zu ihrem biologischen Zerfall erhalten werden, 
Fällung in vitalem Zustand ist untersagt. Maßnahmen zur Gefahrenabwehr oder 
Wahrung der Verkehrssicherung bleiben davon unberührt.
 
 
Zur Kompensation des geplanten Eingriffs werden auf dem Flurstück 298 eine 
Feldgehölzhecke (80 m²) mit einer mittleren Breite von 2,75 m bei einer Länge von 30 
lfm. sowie auf dem Flurstück 92, 2 Obstgehölzpflanzungen als Einzelbaumpflanzung in 
lockerer Reihung festgesetzt.
 
Die Gehölzpflanzungen sollen entsprechend u.s. Artenliste Gehölzpflanzungen, 
überwiegend aus geeigneten heimischen Arten in den entsprechend definierten 
Qualitäten bestehen. 
 
Alle festgesetzten Anpflanzungen sind bis spätestens ein Jahr nach Fertigstellung des 
Vorhabens zu realisieren, fachgerecht zu pflegen und entsprechend § 15 Abs. 4 
BNatSchG dauerhaft zu erhalten.
 
Abgängige Gehölze sind an ihrem jeweiligen Standort gleichwertig und unmittelbar zu 
ersetzen. Nach § 17 Abs. 7 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ist die Fertigstellung 
der grünordnerischen Maßnahmen der zuständigen Naturschutzbehörde zwecks 
Abnahme der Ausgleichsmaßnahmen schriftlich anzuzeigen.
 
 
Artenliste Gehölzpflanzungen
 
Baumarten
 
Großkronige Bäume:
Hängebirke (Betula pendula), Winter-Linde (Tilia cordata), Berg-Ahorn (Acer 
pseudoplatanus), Walnuss (Juglans regia), Trauben-/Stiel-/Rot-Eiche (Quercus 
petraea/robur/rubra)
 
Mittel- und kleinkronige Bäume:
Eberesche (Sorbus aucuparia), Elsbeere (Sorbus torminalis), Feldahorn (Acer 
campestre), Hainbuche (Carpinus betulus), Kornelkirsche (Cornus mas), Mehlbeere 
(Sorbus aria), Traubenkirsche (Prunus padus), Vogelkirsche (Prunus avium), 
Weißdorn/Rotdorn (Cratae
gus laevigata/monogyna) 
 
Obstbäume:
Malus spec. (Apfel in Sorten), Pyrus communis (Wildbirne), Pyrus spec. (Birne in Sorten), 
Prunus domestica (Pflaume in Sorten), Prunus spec. (Kirsche in Sorten)
 
Sträucher und Kleingehölze:
Gewöhnlicher Schneeball (Viburnum opulus), Haselnuss (Corylus avellana), 
Heckenkirsche (Lonicera), Holunder (Sambucus nigra), Hundsrose (Rosa canina), 
Schlehe (Prunus spinosa), Weißdorn (Crataegus monogyna)  
 
Zu vermeidende Arten:
Cotoneaster, insbes. Bodendecker (Cotoneaster spec.), gebietsfremde Fichten (Picea 
spec.), Lebensbäume (Thuja spec.), Scheinzypresse (Chamaecyparis spec.), 
Zypressengewächse (Juniperus spec.)
 
 
§ 4  Artenschutzrechtliche Festsetzungen
 
Vermeidungsmaßnahme V 1 - Bauzeitenregelung
Die Baufeldfreimachung sowie die Gehölzfällungen sind in Anlehnung an § 39 BNatSchG 
außerhalb der Brut- und Wochenstubenzeit, d. h. im Zeitraum 01.10. bis 28/29.02. 
durchzuführen, um die Tötung / Verletzung von Individuen zu vermeiden.
 
 
§ 5  Inkrafttreten
Diese Satzung tritt gemäß § 34 Abs. 5 Satz 4 BauGB i. V. m. § 10 Abs. 3  BauGB am 
Tag ihrer Bekanntmachung in Kraft.


